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Jörg Schlüter
Öffentlich bestellter Sachverständiger für Wohnungseigentumsverwaltung
Zwangsverwalter

• Die Jahresabrechnung in der WEG
• Grundsätze/Regelungen
• Abrechnungsspitze
• Fälligkeit beim Eigentümerwechsel
• Abgrenzung
• Heizkosten – Differenzkostenkonto
• Haushaltsnahe Dienstleistungen
• Steuerliche Berücksichtigung
• Ihre und Eure Fragen



Jörg Schlüter
Öffentlich bestellter Sachverständiger für Wohnungseigentumsverwaltung
Zwangsverwalter

• Wer besitzt eine Eigentumswohnung?
• Wer hat jedes Jahr Probleme mit seiner WEG-

Abrechnung?
• Wer ist rundum zufrieden mit seiner Hausverwaltung?
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• Seit 1995 in der Hausverwaltung tätig
• Seit dem 3. Lebensjahr damit aufgewachsen 
• Seit 2000 selbständig 
• Seit 2011 öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger für Wohnungseigentumsverwaltung
• Sachverständiger für Schimmel- & Feuchteschäden
• Gebäudeinspektionen mit Drohnen, 

Schadensdokumentation, Thermografie, 3D-Modelle u.v.m.
• Spezielles Tool für selbstverwaltende Eigentümer, Gutachter  

und Zwangsverwalter  BEKO-Tool
• Gerichtlicher Zwangsverwalter (gem. § 150 ZVG)
• gerichtlicher „Not“-Verwalter (gem. § 44 Abs. 1 WEG)
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• Grundsätze der WEG-Verwaltung
• Was regelt eine Wohnungseigentümergemeinschaft (oder 

neuerdings die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer GdWE)
• Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
• Die Teilungserklärung (TE)
• Inkl. der Gemeinschaftsordnung (GO)
• Die Eigentümerversammlung und ihre (rechtskräftigen) 

Beschlüsse
• Gesetzliche Regelungen für die Jahresabrechnung:
 § 16 WEG/§ 21 WEG
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• Regelungen zur Jahresabrechnung
•  die Gemeinschaftsordnung
• Kostenverteilung gem. GO
• Rechtsgültige Beschlussfassung
•  bis zum 01.07.2007 galt gem. BGH 20.09.2000 (V ZR 58/99)

Gesetzes- oder vereinbarungsändernde Beschlüsse sind 
NICHTIG.

•  ab 01.07.2007 Gesetzesnovelle, Beschlüsse zur 
abweichenden Kostenverteilung sind per Gesetz zulässig. 
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• Was ist die Jahresabrechnung?
• Eine Einnahmen-/Ausgabenrechnung
• Eine Darstellung der im Abrechnungsjahr tatsächlich 

geflossenen Ausgaben
• Grundsätze:
• Geldflussprinzip
• Berücksichtigung der SOLL-Hausgelder
• Keine Abgrenzung
• Keine Abschreibung
• Keine Finanzbuchhaltung  keine Bilanz
•  simple 3-Satz-Rechnung 
•  Kosten / Gesamtanteile x Anteil des Eigentümers
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• Was ist die Abrechnungsspitze?
• Grundlage ist der beschlossene Wirtschaftsplan
• Eigentümer soll gem. WP Hausgeld zahlen
• Nicht gezahlte Hausgelder sind Forderungen / Rückstände
• Dagegen gerechnet werden die tatsächlichen Ausgaben 
 Geldfluss

• Die Abrechnungsspitze wird ermittelt aus den SOLL-
Vorauszahlungen abzgl. der anteiligen IST-Kosten

• Daraus ergibt sich eine Nachschusspflicht für den 
Eigentümer = Abrechnungsspitze

• Zuführung Rücklage gem. BGH V ZR 44/09 keine „Kosten“
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Beispiel 1:

Hausgeld 12 x 200€   2.400,-- €
Zuführung Rücklage 12 x 100€ 1.200,-- €
Gesamt-SOLL-Hausgeld  3.600,-- €

Kosten     2.200,-- €
Zuführung Rücklage   1.200,-- €
Gesamt     3.400,-- €

Abrechnungsspitze (Guthaben)     200,-- €
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Beispiel 2:     SOLL   IST

Hausgeld 12 x 200€    2.400,-- €  2.000,-- €
Zuführung Rücklage 12 x 100€  1.200,-- €  1.000,-- €
Gesamt-Hausgeld    3.600,-- €  3.000,-- €

Kosten     2.200,-- €  2.200,-- €
Zuführung Rücklage   1.200,-- €  1.200,-- €
Gesamt     3.400,-- €  3.400,-- €

Abrechnungsspitze (Guthaben)      200,-- €      200,-- €
Rückstand            600,-- €
Saldo (Rückstand)              400,-- €
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• Fälligkeit beim Eigentümerwechsel
• Ab wann tritt der neue Eigentümer in die WEG ein?
• Was passiert beim Notar?
• Wer ist für welche Forderungen zuständig?
• Wer darf bis wann / ab wann an der ETV teilnehmen?
• Was passiert bei einem unterjährigen ET-Wechsel mit der 

Abrechnung?
• Wer haftet für die Abrechnungsspitze?
•  § 28 WEG
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• Abgrenzung

• Rechnung Treppenhausreinigung vom 20.12.2024
• Eingegangen am 28.12.2024
• Bezahlt am 03.01.2025
• In welchem Jahr wird der Betrag abgerechnet?



Jörg Schlüter
Öffentlich bestellter Sachverständiger für Wohnungseigentumsverwaltung
Zwangsverwalter

• Abgrenzung
• Abrechnung über das Kalenderjahr (Abweichung gem. 

TE/GO möglich)
• Abrechnung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben
•  BGH V ZR 44/09 und zahlreiche andere
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• Differenzkostenkonto
• Konflikt BGH V ZR 44/09 und BGH V ZR 251/10
•  nur tatsächliche Einnahmen und Ausgaben
•  In die Jahresgesamtabrechnung sind alle im 

Abrechnungszeitraum geleisteten Zahlungen, die im 
Zusammenhang mit der Anschaffung von Brennstoff 
stehen, aufzunehmen. Für die Verteilung in den 
Einzelabrechnungen sind dagegen die Kosten des im 
Abrechnungszeitraum tatsächlich verbrauchten 
Brennstoffs maßgeblich. 
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• Haushaltsnahe Dienstleistungen /steuerliche 
Berücksichtigung

• Lohnkosten gem. § 35a EStG (seit 2006)
• Steuerliche Berücksichtigung im Jahr der 

Beschlussfassung
•  Lohnkosten aus 2024 werden in der Abrechnung in 

2025 berücksichtigt, welche in 2025 beschlossen wird  
Berücksichtigung in der Steuererklärung 2025, die in 2026 
erstellt wird.
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• Aktuelle Rechtsprechung: V ZR 96/24 
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Vielen Dank für Ihre / Eure Aufmerksamkeit

js@sv-weg.de
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